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RS OGH 1963/10/29 11Os159/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.10.1963

Norm

StVO §4

Rechtssatz

Als Verkehrsunfall ist jedes plötzliche, mit dem Straßenverkehr ursächlich zusammenhängende Ereignis anzusehen,

welches sich auf Straßen mit ö5entlichem Verkehr zuträgt und einen Personenschaden oder Sachschaden zur Folge

hat.

Entscheidungstexte

11 Os 159/63
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